
Unverbindliche Bekanntgabe des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV)
zur fakultativen Verwendung. Abweichende Vereinbarungen sind möglich.

Was kann zusätzlich zu den Allgemeinen Bedingungen für die Glasversicherung 
(AGlB 2016) vereinbart werden?

Musterbedingungen des GDV
(Stand: 24.10.2017)

PK 0732 (16) - Blei-, Messing- oder Eloxalverglasung, transparentes Glasmosaik

Nicht aus Glas bestehende Teile von Blei-, Messing- oder Eloxalverglasungen oder transpa-
rentem Glasmosaik sind nur unter folgenden Voraussetzungen versichert:

Es liegt gleichzeitig ein ersatzpflichtiger Schaden durch Zerbrechen an der zugehörigen 
Scheibe vor. Außerdem beruhen beide Schäden auf derselben Ursache oder der Schaden 
an der Scheibe hat den anderen Schaden verursacht.

Die Rahmen dieser Verglasungen sind aber nicht versichert.

PK 0735 (16) - Waren und Dekorationsmittel

1. Ausgestellte Waren und Dekorationsmittel hinter versicherten Scheiben sind bis zu 
dem vereinbarten Betrag ohne Berücksichtigung einer Unterversicherung unter fol-
genden Voraussetzungen versichert:

Es liegt gleichzeitig ein ersatzpflichtiger Schaden durch Zerbrechen der Scheibe vor. 
Außerdem wurden die Waren oder Dekorationsmittel durch Glassplitter oder durch 
Gegenstände zerstört oder beschädigt, die beim Zerbrechen der Scheibe eingedrun-
gen sind.

2. Der Versicherer ersetzt

2.1 bei zerstörten Waren und Dekorationsmitteln den Wiederbeschaffungspreis zum Zeit-
punkt des Versicherungsfalls.

Die Reste dieser zerstörten Sachen stehen dem Versicherer zu. Dies gilt nicht, wenn 
der Versicherungsnehmer den Wert der Reste an den Versicherer zahlt.

2.2 bei beschädigten Waren und Dekorationsmitteln die erforderlichen Reparaturkosten 
zum Zeitpunkt des Versicherungsfalls. Der Versicherer ersetzt außerdem eine Wert-
minderung, die durch die Reparatur nicht ausgeglichen wird. Ersetzt wird aber höchs-
tens der Wiederbeschaffungspreis zum Zeitpunkt des Versicherungsfalls.

PK 0753 (16) - Werbeanlagen

1. Versichert sind die im Versicherungsschein bezeichneten Werbeanlagen. Dazu gehö-
ren z. B. leuchtende Werbeanlagen, Firmenschilder und Transparente.

2. Der Versicherer ersetzt

2.1 bei Zerbrechen der Leuchtkörper von Werbeanlagen und der dadurch verursachten 
Schäden an den übrigen Teilen dieser Anlage, alle Beschädigungen oder Zerstörun-
gen. Dies gilt nicht, soweit Beschädigungen die unmittelbare Folge der durch den Be-
trieb der Anlage verursachten Abnutzung sind.

2.2 Schäden durch Zerbrechen der Glas- und Kunststoffteile von Firmenschildern und 
Transparenten.



 Schäden an Leuchtkörpern oder an nicht aus Glas oder Kunststoff bestehenden Tei-
len (z. B. Metallkonstruktion, Bemalung, Beschriftung, Kabel) sind unter folgenden 
Voraussetzungen versichert: 
Es liegt gleichzeitig ein ersatzpflichtiger Schaden durch Zerbrechen am Glas oder 
Kunststoff vor. Außerdem beruhen beide Schäden auf derselben Ursache oder der 
Schaden am Glas oder Kunststoff hat den anderen Schaden verursacht. 

3. Abweichend von Teil A 2.2.1 AGlB 2016 sind, soweit nichts anderes vereinbart ist, 
Schäden durch Brand; Blitzschlag; Überspannung durch Blitz; Explosion; Implosion; 
Anprall oder Absturz eines Luftfahrzeugs, seiner Teile oder seiner Ladung, mitversi-
chert. 

4. Nicht versichert sind Kosten für Farbangleichungen unbeschädigter Systeme oder für 
sonstige Änderungen oder Verbesserungen. Das Gleiche gilt für Überholungen unbe-
schädigter Systeme. 

5. Vorläufige Reparaturen durch einen Nichtfachmann nach einem versicherten Scha-
den an den übrigen Teilen der Anlage sind nicht mitversichert. Das Gleiche gilt für die 
Folgeschäden einer solchen Reparatur. 

 
 
PK 0781 (16) - Mitversicherungs- und Prozessführung 
 
1. Haben mehrere Versicherer eine Versicherung in der Weise gemeinschaftlich über-

nommen, dass jeder von ihnen aus der Versicherung zu einem bestimmten Anteil be-
rechtigt und verpflichtet ist, liegt eine Mitversicherung vor. 
Die Versicherer dieser Mitversicherung haften unter Ausschluss der gesamtschuldne-
rischen Haftung jeweils als Einzelschuldner und nur für den von ihnen gezeichneten 
Anteil. 
Zwischen dem Versicherungsnehmer und jedem Versicherer bestehen rechtlich selb-
ständige Versicherungsverträge. 

2. Der im Verteilerplan genannte führende Versicherer ist bezüglich dieser Versicherung 
von allen beteiligten Versicherern bevollmächtigt, die vom Versicherungsnehmer ab-
gegebenen Anzeigen und Willenserklärungen entgegenzunehmen. 
Diese Anzeigen und Willenserklärungen gelten den beteiligten Versicherern als zu-
gegangen, wenn sie dem führenden Versicherer zugegangen sind. 

3. Die vom führenden Versicherer bezüglich dieser Versicherung abgegebenen Willens-
erklärungen oder mit dem Versicherungsnehmer getroffenen Vereinbarungen sind für 
die beteiligten Versicherer rechtsverbindlich. 
Der führende Versicherer ist nicht berechtigt 

3.1 zur Erweiterung der versicherten Gefahren und Schäden, Sachen oder Kosten sowie 
zum Einschluss neuer Versicherungsorte, Versicherungsnehmer oder mitversicherter 
Unternehmen; 

3.2 zur Erhöhung von Versicherungssummen oder Entschädigungsgrenzen 
3.3 zur Kündigung, zur Änderung der Kündigungsbestimmungen oder der Versiche-

rungsdauer; ausgenommen hiervon ist 
3.3.1 die Verkürzung von Fristen zur Kündigung zum Ablauf des jeweiligen Versicherungs-

jahres; 
3.3.2 die Kündigung wegen Verletzungen einer Obliegenheit nach Teil B3.3 oder wegen 

einer Gefahrerhöhung nach Teil B3.2 der dem Vertrag zugrunde liegenden Allgemei-
nen Versicherungsbedingungen. 



3.4 zur Veränderung von Selbstbehalten oder Beiträgen. 
4. Bei Schäden, die voraussichtlich __ EUR übersteigen oder für die beteiligten Versi-

cherer von grundsätzlicher Bedeutung sind, ist auf Verlangen eines beteiligten Versi-
cherers eine Abstimmung über die Schadenabwicklung herbeizuführen oder hierzu 
eine Regulierungskommission einzusetzen. 

5. Soweit die vertraglichen Grundlagen für die beteiligten Versicherer die gleichen sind, 
ist folgendes vereinbart: 

5.1 Der Versicherungsnehmer wird bei Streitfällen aus diesem Vertrag seine Ansprüche 
nur gegen den führenden Versicherer und nur wegen dessen Anteil gerichtlich gel-
tend machen. 

5.2 Die beteiligten Versicherer erkennen die gegen den führenden Versicherer rechtskräf-
tig gewordene Entscheidung sowie die von diesem mit dem Versicherungsnehmer 
nach Rechtshängigkeit geschlossenen Vergleiche als auch für sich verbindlich an. 
Die Prozesskosten werden von den Versicherern anteilig getragen. 

5.3 Falls der Anteil des führenden Versicherers den für die Zulässigkeit der Berufung 
notwendigen Wert des Beschwerdegegenstandes oder im Falle der Revision den 
Wert der mit der Revision geltend zu machenden Beschwer nicht erreicht, ist der Ver-
sicherungsnehmer berechtigt und auf Verlangen des führenden oder eines mitbetei-
ligten Versicherers verpflichtet, die Klage auf einen zweiten, erforderlichenfalls auf 
weitere beteiligte Versicherer auszudehnen, bis diese Summe erreicht ist. Wird die-
sem Verlangen nicht entsprochen, so gilt 5.2 nicht. 

 
 
PK 0782 (16) - unbesetzt 
 
integriert in PK 0781 (16) 
 
 
PK 0783 (16) - Makler 
 
Der Makler, der den Versicherungsvertrag betreut, ist bevollmächtigt, Anzeigen und Willens-
erklärungen des Versicherungsnehmers entgegenzunehmen. Er ist durch den Maklervertrag 
verpflichtet, diese unverzüglich an den Versicherer weiterzuleiten. 
 
 
PK 0785 (16) - Wohnungs- und Teileigentum 
 
1. Bei Verträgen mit Wohnungseigentümergemeinschaften gilt: 

Wenn der Versicherer wegen des Verhaltens einzelner Wohnungseigentümer ganz 
oder teilweise leistungsfrei ist, bleibt er den übrigen Wohnungseigentümern zur Leis-
tung verpflichtet. 
Das gilt für deren Sondereigentum und deren Miteigentumsanteile. 

2. Nicht oder teilweise entschädigt wird der Miteigentumsanteil desjenigen, gegenüber 
dem der Versicherer ganz oder teilweise leistungsfrei ist. 

 Die übrigen Wohnungseigentümer können dennoch Entschädigung für diesen Mitei-
gentumsanteil verlangen. Das setzt voraus, dass diese zusätzliche Entschädigung 
verwendet wird, um das gemeinschaftliche Eigentum wiederherzustellen. 
Der Wohnungseigentümer, gegenüber dem der Versicherer ganz oder teilweise leis-
tungsfrei ist, muss dem Versicherer diese zusätzliche Entschädigung ersetzen. 

3. Für die Glasversicherung bei Teileigentum gelten Nr. 1 und 2 entsprechend. 




